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 Veröffentlicht am 31.03.1969

Norm

DSt 1872 §2 A

Rechtssatz

Eine disziplinäre Verfehlung eines Anwaltes, die an sich keine Berufsp4ichtenverletzung darstellt, wird dadurch zur

Berufsp4ichtenverletzung, daß sie der Anwalt in seiner Eigenschaft als amtlich bestellter Kurator begangen hat "weil

der Anwalt durch amtliche Bestellung als Kurator eines Abwesenden gewissermaßen in einen gehobenen

Pflichtenkreis gestellt wurde" (OGH 24.10.1935, AnwBl 1936,97).
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